
                                                                           
 
 

Firma  _____________________________________________________________________                             
Anschrift: _____________________________________________________________________ 
Land/PLZ/Ort:   _____________________________   Ansprechpartner(in):  _____________________                                                                       
Telefon:     _______________________  Fax: _______________  E-Mail: ___________________                                                                                                                                                     
EORI-Nr.:          __________________________________ Niederlassungs-Nr.: __________________                                                                                                          
AEO-Zertifikat: _____________________________________________________________________ 

 

ZOLLVOLLMACHT 
zum Erstellen von Ausfuhranmeldungen 

– in direkter Vertretung – 
 
Hiermit beauftragen und bevollmächtigen       Hanseatisches Logistik Kontor GmbH,  
wir bis zum schriftlichen Widerruf die Firma:   Coloradostraße 5, 27580 Bremerhaven 
                                                                
in unserem Namen und für unsere Rechnung gemäß Art. 5 Abs. 2 Zollkodex auf Grundlage der ADSp (**)  die für 
uns ausgehenden Exportsendungen zollamtlich abzufertigen, die Ausfuhranmeldungen zu erstellen, diese 
rechtsverbindlich zu unterzeichnen und alle mit der Zollabwicklung zusammenhängen-den Handlungen 
vorzunehmen.   
                                                                
Der Unterzeichner bestätigt:  
                                                                                    

• Wir sind Ausführer/Verkäufer der anzumeldenden Waren (*).  

• Bei den Waren handelt es sich, soweit nicht anders angegeben, um Ursprungwaren der EU (*).  

• Die Zolltarifnummer teilen wir rechtzeitig gesondert mit. Liegt im Zeitpunkt der Ausfuhranmeldung keine 
Zolltarifnummer vor, ist der Bevollmächtigte aufgrund der ihm vorliegenden Informationen zur 
selbstständigen Ermittlung berechtigt.  

• Wir sind Ermächtigter Ausführer (*). Unsere Bewilligungs-Nr. lautet:   ___________________________ 

• Wir sind Zugelassener Ausführer (*). Unsere Bewilligungs-Nr. lautet:  ___________________________ 

• Die Waren sind keine Dual-Use Güter und unterliegen nicht der Ausfuhrgenehmigungspflicht; 
andernfalls übergeben wir unserem Bevollmächtigten rechtzeitig die erforderlichen Genehmigungen im 
Original.  

• Verpflichtungen nach dem Außenwirtschaftsrecht unterliegen unserer Verantwortung. Bestehende 
Embargovorschriften, Verbote und Beschränkungen sowie sonstige Beschränkungen, insbesondere 
aus dem Zollrecht, sowie internationaler und/oder politischer Maßnahmen zum internationalen Handel, 
sind eingehalten.  

• Wir übernehmen die alleinige Verantwortung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Echtheit sämtlicher 
Unterlagen und Angaben, die für die Durchführung der Aufträge erforderlich sind. Der Bevollmächtigte 
hat dies weder nachzuprüfen noch zu ergänzen.  

• Der Bevollmächtigte hat das Recht, Untervollmacht zu erteilen.  

• Wir sind mit Verwendung und Speicherung unserer Daten zum Zweck der vereinbarten vertraglichen 
Tätigkeiten einverstanden.  

 
 

 
Ort, Datum                                 Name                                   Firmenstempel / Rechtsverbindliche Unterschrift 

 
 
 
 
 

(*)  Nicht Zutreffendes bitte streichen  
 

 (**) Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen, jeweils neuester Fassung. Diese beschränken 
in Ziffer 23 ADSp die gesetzliche Haftung für Güterschäden nach § 431 HGB für Schäden im speditionellen Gewahrsam auf 5,-- Euro/kg, bei 
multimodalen Transporten unter Einschluss einer Seebeförderung auf 2 SZR/kg sowie ferner je Schadenfall bzw. -ereignis auf 1 Mio. bzw. 2 Mio. 
Euro oder 2 SZR/kg, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Ergänzend wird vereinbart, dass (1) Ziffer 27 ADSp weder die Haftung des Spediteurs 
noch die Zurechnung des Verschuldens von Leuten und sonstigen Dritten abweichend von gesetzlichen Vorschriften wie § 507 HGB, Art. 25 MÜ, 
Art. 36 CIM, Art. 20, 21 CMNI zu Gunsten des Auftraggebers erweitert, (2) der Spediteur als Verfrachter in den in § 512 Abs. 2 Nr. 1 HGB 
aufgeführten Fällen des nautischen Verschuldens oder Feuers an Bord nur für eigenes Verschulden haftet und (3) der Spediteur als Frachtführer im 
Sinne der CMNI unter den in Art. 25 Abs. 2 CMNI genannten Voraussetzungen nicht für nautisches Verschulden, Feuer an Bord oder Mängel des 
Schiffes haftet.  
 

Quellen: © DSLV Deutscher Speditions- und Logistikverband e. V.  

Senden an:   Hanseatisches Logistik Kontor GmbH, Coloradostraße 5, 27580 Bremerhaven 
Tel.:   +49 (0) 471 – 80 62 098-0 FAX:  +49 (0) 471 – 80 62 098-8 E-Mail: info@halok.de 

 

                                                                           
 
 

Firma  _____________________________________________________________________                             
Anschrift: _____________________________________________________________________ 
Land/PLZ/Ort:   _____________________________   Ansprechpartner(in):  _____________________                                                                       
Telefon:     _______________________  Fax: _______________  E-Mail: ___________________                                                                                                                                                     
EORI-Nr.:          __________________________________ Niederlassungs-Nr.: __________________                                                                                                          
AEO-Zertifikat: _____________________________________________________________________ 

 

ZOLLVOLLMACHT 
zum Erstellen von Ausfuhranmeldungen 

– in direkter Vertretung – 
 
Hiermit beauftragen und bevollmächtigen       Hanseatisches Logistik Kontor GmbH,  
wir bis zum schriftlichen Widerruf die Firma:   Coloradostraße 5, 27580 Bremerhaven 
                                                                
in unserem Namen und für unsere Rechnung gemäß Art. 5 Abs. 2 Zollkodex auf Grundlage der ADSp (**)  die für 
uns ausgehenden Exportsendungen zollamtlich abzufertigen, die Ausfuhranmeldungen zu erstellen, diese 
rechtsverbindlich zu unterzeichnen und alle mit der Zollabwicklung zusammenhängen-den Handlungen 
vorzunehmen.   
                                                                
Der Unterzeichner bestätigt:  
                                                                                    

• Wir sind Ausführer/Verkäufer der anzumeldenden Waren (*).  

• Bei den Waren handelt es sich, soweit nicht anders angegeben, um Ursprungwaren der EU (*).  

• Die Zolltarifnummer teilen wir rechtzeitig gesondert mit. Liegt im Zeitpunkt der Ausfuhranmeldung keine 
Zolltarifnummer vor, ist der Bevollmächtigte aufgrund der ihm vorliegenden Informationen zur 
selbstständigen Ermittlung berechtigt.  

• Wir sind Ermächtigter Ausführer (*). Unsere Bewilligungs-Nr. lautet:   ___________________________ 

• Wir sind Zugelassener Ausführer (*). Unsere Bewilligungs-Nr. lautet:  ___________________________ 

• Die Waren sind keine Dual-Use Güter und unterliegen nicht der Ausfuhrgenehmigungspflicht; 
andernfalls übergeben wir unserem Bevollmächtigten rechtzeitig die erforderlichen Genehmigungen im 
Original.  

• Verpflichtungen nach dem Außenwirtschaftsrecht unterliegen unserer Verantwortung. Bestehende 
Embargovorschriften, Verbote und Beschränkungen sowie sonstige Beschränkungen, insbesondere 
aus dem Zollrecht, sowie internationaler und/oder politischer Maßnahmen zum internationalen Handel, 
sind eingehalten.  

• Wir übernehmen die alleinige Verantwortung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Echtheit sämtlicher 
Unterlagen und Angaben, die für die Durchführung der Aufträge erforderlich sind. Der Bevollmächtigte 
hat dies weder nachzuprüfen noch zu ergänzen.  

• Der Bevollmächtigte hat das Recht, Untervollmacht zu erteilen.  

• Wir sind mit Verwendung und Speicherung unserer Daten zum Zweck der vereinbarten vertraglichen 
Tätigkeiten einverstanden.  

 
 

 
Ort, Datum                                 Name                                   Firmenstempel / Rechtsverbindliche Unterschrift 

 
 
 
 
 

(*)  Nicht Zutreffendes bitte streichen  
 

 (**) Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen, jeweils neuester Fassung. Diese beschränken 
in Ziffer 23 ADSp die gesetzliche Haftung für Güterschäden nach § 431 HGB für Schäden im speditionellen Gewahrsam auf 5,-- Euro/kg, bei 
multimodalen Transporten unter Einschluss einer Seebeförderung auf 2 SZR/kg sowie ferner je Schadenfall bzw. -ereignis auf 1 Mio. bzw. 2 Mio. 
Euro oder 2 SZR/kg, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Ergänzend wird vereinbart, dass (1) Ziffer 27 ADSp weder die Haftung des Spediteurs 
noch die Zurechnung des Verschuldens von Leuten und sonstigen Dritten abweichend von gesetzlichen Vorschriften wie § 507 HGB, Art. 25 MÜ, 
Art. 36 CIM, Art. 20, 21 CMNI zu Gunsten des Auftraggebers erweitert, (2) der Spediteur als Verfrachter in den in § 512 Abs. 2 Nr. 1 HGB 
aufgeführten Fällen des nautischen Verschuldens oder Feuers an Bord nur für eigenes Verschulden haftet und (3) der Spediteur als Frachtführer im 
Sinne der CMNI unter den in Art. 25 Abs. 2 CMNI genannten Voraussetzungen nicht für nautisches Verschulden, Feuer an Bord oder Mängel des 
Schiffes haftet.  
 

Quellen: © DSLV Deutscher Speditions- und Logistikverband e. V.  

Senden an:   Hanseatisches Logistik Kontor GmbH, Coloradostraße 5, 27580 Bremerhaven 
Tel.:   +49 (0) 471 – 80 62 098-0 FAX:  +49 (0) 471 – 80 62 098-8 E-Mail: info@halok.de 

 

                                                                           
 
 

Firma  _____________________________________________________________________                             
Anschrift: _____________________________________________________________________ 
Land/PLZ/Ort:   _____________________________   Ansprechpartner(in):  _____________________                                                                       
Telefon:     _______________________  Fax: _______________  E-Mail: ___________________                                                                                                                                                     
EORI-Nr.:          __________________________________ Niederlassungs-Nr.: __________________                                                                                                          
AEO-Zertifikat: _____________________________________________________________________ 

 

ZOLLVOLLMACHT 
zum Erstellen von Ausfuhranmeldungen 

– in direkter Vertretung – 
 
Hiermit beauftragen und bevollmächtigen       Hanseatisches Logistik Kontor GmbH,  
wir bis zum schriftlichen Widerruf die Firma:   Coloradostraße 5, 27580 Bremerhaven 
                                                                
in unserem Namen und für unsere Rechnung gemäß Art. 5 Abs. 2 Zollkodex auf Grundlage der ADSp (**)  die für 
uns ausgehenden Exportsendungen zollamtlich abzufertigen, die Ausfuhranmeldungen zu erstellen, diese 
rechtsverbindlich zu unterzeichnen und alle mit der Zollabwicklung zusammenhängen-den Handlungen 
vorzunehmen.   
                                                                
Der Unterzeichner bestätigt:  
                                                                                    

• Wir sind Ausführer/Verkäufer der anzumeldenden Waren (*).  

• Bei den Waren handelt es sich, soweit nicht anders angegeben, um Ursprungwaren der EU (*).  

• Die Zolltarifnummer teilen wir rechtzeitig gesondert mit. Liegt im Zeitpunkt der Ausfuhranmeldung keine 
Zolltarifnummer vor, ist der Bevollmächtigte aufgrund der ihm vorliegenden Informationen zur 
selbstständigen Ermittlung berechtigt.  

• Wir sind Ermächtigter Ausführer (*). Unsere Bewilligungs-Nr. lautet:   ___________________________ 

• Wir sind Zugelassener Ausführer (*). Unsere Bewilligungs-Nr. lautet:  ___________________________ 

• Die Waren sind keine Dual-Use Güter und unterliegen nicht der Ausfuhrgenehmigungspflicht; 
andernfalls übergeben wir unserem Bevollmächtigten rechtzeitig die erforderlichen Genehmigungen im 
Original.  

• Verpflichtungen nach dem Außenwirtschaftsrecht unterliegen unserer Verantwortung. Bestehende 
Embargovorschriften, Verbote und Beschränkungen sowie sonstige Beschränkungen, insbesondere 
aus dem Zollrecht, sowie internationaler und/oder politischer Maßnahmen zum internationalen Handel, 
sind eingehalten.  

• Wir übernehmen die alleinige Verantwortung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Echtheit sämtlicher 
Unterlagen und Angaben, die für die Durchführung der Aufträge erforderlich sind. Der Bevollmächtigte 
hat dies weder nachzuprüfen noch zu ergänzen.  

• Der Bevollmächtigte hat das Recht, Untervollmacht zu erteilen.  

• Wir sind mit Verwendung und Speicherung unserer Daten zum Zweck der vereinbarten vertraglichen 
Tätigkeiten einverstanden.  

 
 

 
Ort, Datum                                 Name                                   Firmenstempel / Rechtsverbindliche Unterschrift 

 
 
 
 
 

(*)  Nicht Zutreffendes bitte streichen  
 

 (**) Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen, jeweils neuester Fassung. Diese beschränken 
in Ziffer 23 ADSp die gesetzliche Haftung für Güterschäden nach § 431 HGB für Schäden im speditionellen Gewahrsam auf 5,-- Euro/kg, bei 
multimodalen Transporten unter Einschluss einer Seebeförderung auf 2 SZR/kg sowie ferner je Schadenfall bzw. -ereignis auf 1 Mio. bzw. 2 Mio. 
Euro oder 2 SZR/kg, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Ergänzend wird vereinbart, dass (1) Ziffer 27 ADSp weder die Haftung des Spediteurs 
noch die Zurechnung des Verschuldens von Leuten und sonstigen Dritten abweichend von gesetzlichen Vorschriften wie § 507 HGB, Art. 25 MÜ, 
Art. 36 CIM, Art. 20, 21 CMNI zu Gunsten des Auftraggebers erweitert, (2) der Spediteur als Verfrachter in den in § 512 Abs. 2 Nr. 1 HGB 
aufgeführten Fällen des nautischen Verschuldens oder Feuers an Bord nur für eigenes Verschulden haftet und (3) der Spediteur als Frachtführer im 
Sinne der CMNI unter den in Art. 25 Abs. 2 CMNI genannten Voraussetzungen nicht für nautisches Verschulden, Feuer an Bord oder Mängel des 
Schiffes haftet.  
 

Quellen: © DSLV Deutscher Speditions- und Logistikverband e. V.  

Senden an:   Hanseatisches Logistik Kontor GmbH, Coloradostraße 5, 27580 Bremerhaven 
Tel.:   +49 (0) 471 – 80 62 098-0 FAX:  +49 (0) 471 – 80 62 098-8 E-Mail: info@halok.de 

 

 

Firma:   

Anschrift:   

Land/PLZ/Ort:   Ansprechpartner(in):   

Telefon:   Telefax:   E-Mail:   

EORI-Nr.:   Niederlassungs-Nr.:   

USt-IdNr.:   AEO-Bewilligungen:   
 
 
Kontaktdaten (Ansprechpartner, Adresse, E-Mail) 

der Buchhaltung:   

für Umsatzsteuernachweise:   
 
 

VOLLMACHT zur FISKALVERTRETUNG 
 
 
 
Hiermit erteilen wir der Firma   
 Name, Anschrift, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer für die Fiskalvertretung 

die Vollmacht zur Fiskalvertretung gemäß §§ 22a ff UStG auf Grundlage der ADSp (*). 

Hiermit wird die Firma   bevollmächtigt, 

 die sich nach der Zollabfertigung aus den innergemeinschaftlichen Lieferungen an uns/unsere Kunden (*) erge-
benden umsatzsteuerlichen Pflichten in Deutschland als Fiskalvertreter wahrzunehmen, 

 als Fiskalvertreter die Steuererklärung gemäß § 22b Abs. 2 Satz 1 UStG in Deutschland abzugeben, 
 als Fiskalvertreter die Zusammenfassende Meldung nach § 22b Abs. 2 Satz 2 UStG abzugeben, 
 als Fiskalvertreter die Intrastat-Meldung beim Statistischen Bundesamt abzugeben. 

Wir bestätigen: 

1. Wir sind in der Bundesrepublik Deutschland weder ansässig noch steuerlich registriert, führen ausschließlich 
steuerfreie Umsätze aus und sind nicht vorsteuerabzugsberechtigt. Die Voraussetzungen des § 22a Abs. 1 
UStG sind damit bei uns erfüllt. Jegliche Änderung diesbezüglich teilen wir dem Bevollmächtigten unverzüglich 
schriftlich mit. 

2. Wir übernehmen die Verantwortung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Echtheit der Unterlagen und Anga-
ben, die für die Durchführung der Aufträge erforderlich sind. Ziffer 4.1 Satz 2 ADSp 2017 bleibt unberührt. Wir 
verpflichten uns zur Übergabe eines Rechnungsdoppels für Umsätze in Deutschland, bei denen von der Fiskal-
vertretung Gebrauch gemacht wird. 

3. Wir verpflichten uns, dem Bevollmächtigten nach erfolgter Abwicklung einen Nachweis für Umsatzsteuerzwecke 
gemäß § 17a UStDV zur Verfügung zu stellen. 

4. Wir sind mit Verwendung und Speicherung unserer Daten zum Zweck der vereinbarten vertraglichen Tätigkei-
ten einverstanden. 

 
 
 
 

     
Ort, Datum Name Firmenstempel/Rechtsverbindliche Unterschrift 

 
 
(*)  Nicht Zutreffendes bitte streichen 
 
(**) Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen 2017 (ADSp 2017). Hinweis: Die ADSp 2017 
weichen in Ziffer 23 hinsichtlich des Haftungshöchstbetrages für Güterschäden (§ 431 HGB) vom Gesetz ab, indem sie die Haftung bei multimo-
dalen Transporten unter Einschluss einer Seebeförderung und bei unbekanntem Schadenort auf 2 SZR/kg und im Übrigen die Regelhaftung von 
8,33 SZR/kg zusätzlich auf 1,25 Millionen Euro je Schadenfall sowie 2,5 Millionen Euro je Schadenereignis, mindestens aber 2 SZR/kg, be-
schränken. 
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